
Remonstration - aufschiebende Wirkung?
Beitrag von „HannaV“ vom 23. Januar 2021 20:46

Zitat von Humblebee

Warum nicht, wenn ich fragen darf?

Wenn ich aus rechtlichen Gründen nicht muss, dann lieber nicht.

Wo reiche ich die Remonstration denn ein? Bei dem SL selber? Oder direkt an die Bezirksreg.?
In der ADO § 16 steht:
(1) Aufgrund ihrer persönlichen Verantwortung für die Rechtmäßigkeit dienstlicher Handlungen
haben Lehrerinnen und Lehrer das Recht und die Pflicht, Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit
dienstlicher Anordnungen gegenüber der Schulleiterin oder dem Schulleiter geltend zu machen
(§ 36 Absatz 2 BeamtStG). Wer Bedenken gegen den Beschluss eines Mitwirkungsgremiums
hat, z.B. wegen Verstoßes gegen gesetzliche Bestimmungen oder Anordnungen der
Schulaufsichtsbehörden, informiert unverzüglich die Schulleiterin oder den Schulleiter.

(2) Lehrerinnen und Lehrer haben das Recht, sich mit Eingaben an die Schulaufsichtsbehörden
zu wenden. Dabei ist der Dienstweg über die Schulleiterin oder den Schulleiter einzuhalten. Bei
Eingaben von Lehramtsanwärterinnen oder -anwärtern, die Belange der Ausbildungsschule
betreffen, geht der Dienstweg darüber hinaus über die Leitung des Zentrums für
schulpraktische Lehrerausbildung. Bei Eingaben von Schulleiterinnen oder Schulleitern oder bei
von diesen unterzeichneten Eingaben an das für Schule zuständige Ministerium geht der
Dienstweg über die Schulaufsichtsbehörde.

(3) Beschwerden über Vorgesetzte können unmittelbar an deren Dienstvorgesetzte gerichtet
werden.

(4) Anfragen und Einwendungen an die Gleichstellungsbeauftragte sind unmittelbar ohne
Einhaltung des Dienstweges möglich (§ 20 LGG).

Bei (4) steht explizit dabei "ohne Einhaltung des Dienstwegs". Bei (3) nicht. Heißt das, ich muss
die Remonstration an die Bezirksreg. adressieren, aber beim SL abgeben? Aber was bedeutet
dann "unmittelbar"?
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